
 

  

S 7 Vs 530/92

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Entschädigungs-/Schwerbehindertenrecht
Abteilung 18
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Feststellungsbescheid nach dem SchwbG

und § 48 Abs 3 SGB X
Fibromyaligiesyndrom

Leitsätze 1. Keine (isolierte) Feststellung der
Rechtswidrigkeit einer in einem
Feststellungsbescheid nach dem
Schwerbehindertengesetz aufgeführten
Gesundheitsstörung gemäß § 48 Abs 3
SGB X bei gleichbleibendem Gesamt-GdB.

2. Zur Frage, ob ein Fibromyalgiesyndrom
als psychosomatisches oder
psychiatrisches Krankheitsbild gedeutet
werden kann.

Normenkette SGB X § 48 Abs 3 SGB X
SchwbG § 4 Abs 1 S 1

1. Instanz

Aktenzeichen S 7 Vs 530/92
Datum 03.04.1996

2. Instanz

Aktenzeichen L 18 SB 87/96
Datum 27.10.1999

3. Instanz

Datum -

I. Das Urteil des Sozialgerichts WÃ¼rzburg vom 03.04.1996 und der Bescheid vom
06.02.1992 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom 21.08.1992 werden
aufgehoben.
II. Der Beklagte wird verurteilt, fÃ¼r die Behinderungen der KlÃ¤gerin ab
07.02.1991 einen Gesamt-GdB von 100 festzustellen und die Merkzeichen B und aG
zuzuerkennen.
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III. Der Beklagte hat der KlÃ¤gerin die auÃ�ergerichtlichen Kosten beider
RechtszÃ¼ge zu erstatten.
IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist, ob bei der KlÃ¤gerin ein Grad der Behinderung (GdB) von 100 statt 60
und die Merkzeichen B und aG vorliegen.

Bei der am â�¦1945 geborenen KlÃ¤gerin stellte der Beklagte erstmals mit Bescheid
vom 12.02.1981 eine Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit (MdE) von 20 vH wegen der
Behinderungen "WirbelsÃ¤ulenschmerzsyndrom, Depression" fest.

Mit Abhilfebescheid vom 15.12.1982 hob der Beklagte die MdE auf 40 vH an und
stellte die Behinderungen wie folgt fest: "Rheumatische Disposition bei pos.HLA B
27 mit rezidivierenden Ansatztendinosen, Fehlstellung der Brust- und
LendenwirbelsÃ¤ule, sogenanntes Schulterblattkrachen beiderseits".

Auf einen Verschlimmerungsantrag der KlÃ¤gerin vom 24.11.1986 hin traf der
Beklagte mit Ã�nderungsbescheid vom 07.05.1987 mit einem GdB von 50 folgende
neue Feststellungen: 1. Rheumatische Disposition bei pos. HLA B 27 mit
rezidivierender Ansatztendinose. Fehlhaltung der Brust- und LendenwirbelsÃ¤ule
mit Spondylarthrose, VerÃ¤nderungen beider Ileosacralgelenke, Immunvaskulitis. 2.
Chronische Otitis media mesotympanalis links nach traumatischer
Trommelfellperforation links, Tympanoplastik und Revision. 3. Ulcus duodeni und
ventriculi. 4. FunktionseinschrÃ¤nkung der Schultergelenke bei Periarthritis
humeroscapularis, sogen. Schulterkrachen.

Am 12.05.1989 begehrte die KlÃ¤gerin die Neufeststellung ihrer Behinderungen
wegen stÃ¤ndiger starker SchmerzzustÃ¤nde mit zum Teil anhaltenden
LÃ¤hmungserscheinungen an den Beinen. Der Beklagte lieÃ� die KlÃ¤gerin von dem
Nervenarzt Dr â�¦ und von Dr â�¦ untersuchen (Gutachten vom 18.05.1990 und
10.07. 1990). Die Gutachter waren sich darin einig, dass das vorliegende
Schmerzsyndrom im bisherigen Bescheid Punkt 1 (ohne GdB-ErhÃ¶hung) zu
bewerten sei. Der Beklagte lehnte mit Bescheid vom 02.08.1990 eine
Neufeststellung ab und bezeichnete die Behinderungen "im Wege der Klarstellung"
wie folgt: 1. Rheumatische Disposition bei positivem HLA B 27 mit rezidivierender
Ansatztendinose, Fehlhaltung der Brust- und LendenwirbelsÃ¤ule mit
Spondylarthrose, VerÃ¤nderungen beider Iliosacralgelenke, Immunvasculitis,
Schmerzsyndrom. 2. Chronische Otitis media mesotympanalis links nach
traumatischer Trommelfellperforation links, Tympanoplastik 1983 und Revision
1984. 3. Ulcus duodeni und ventriculi. 4. FunktionseinschrÃ¤nkung der
Schultergelenke bei Periarthritis humero scapularis.

Einen weiteren Antrag der KlÃ¤gerin auf ErhÃ¶hung des GdB wegen
Verschlimmerung vom 07.02.1991 sowie auf Zuerkennung des Merkzeichens aG
lehnte der Beklagte nach Ã¤rztlicher Stellungnahme nach Aktenlage mit Bescheid
vom 18.04.1991 ab. Im Widerspruchsverfahren hob der Beklagte nach einer
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nervenÃ¤rztlichen Untersuchung durch Dr â�¦ (Gutachten vom 26.08.1991) und
Einholung einer versorgungsÃ¤rztlichen Stellungnahme von Dr â�¦ vom 11.10.1991
sowie AnhÃ¶rung der KlÃ¤gerin mit Bescheid vom 06.02.1992 den Bescheid vom
18.04.1991 im Wege der Abhilfe auf und stellte nach Â§ 48 Abs.3 Sozialgesetzbuch
(SGB) Zehntes Buch (X) fest, dass die Bescheide vom 15.12.1982, 07.05.1987,
02.08.1990 und 18.04.1991 rechtswidrig gewesen seien. Als Behinderungen stellte
er nunmehr fest: 1. Funktionelle StÃ¶rungen bei abnormer
PersÃ¶nlichkeitsentwicklung mit depressiven ZÃ¼gen. 2. Chronische Otitis media
mesotympanalis links nach traumatischer Trommelfellperforation links,
Tympanoplastik 1983 und Revision 1984. 3. Ulcus duodeni und ventriculi. 4.
FunktionseinschrÃ¤nkung der Schultergelenke bei Periarthritis humero-scapularis.
5. WirbelsÃ¤ulen-Syndrom.

Die bisherige Behinderung zu Nr 1 im Bescheid vom 02.08.1990 behielt der
Beklagte aus RechtsgrÃ¼nden bei. Zur BegrÃ¼ndung gab er an, in den Bescheiden
vom 15.12.1982, 07.05.1987, 02.08.1990 und 18.04.1991 sei eine rheumatische
Erkrankung zu Unrecht festgestellt worden. Dies gehe auf die diagnostisch
unrichtige Einordnung der Befunde durch einen AnÃ¤sthesiologen zurÃ¼ck, der sich
ausschlieÃ�lich auf die serologisch-immunologische Diagnostik gestÃ¼tzt habe. Die
klinische Diagnosestellung durch den zustÃ¤ndigen Nervenarzt ergebe stattdessen
"funktionelle StÃ¶rungen bei abnormer PersÃ¶nlichkeitsentwicklung mit
depressiven ZÃ¼gen". Der GdB sei richtig bewertet und betrage weiterhin 50. Eine
RÃ¼cknahme der Bescheide vom 15.12.1982, 07.05.1987, 02.08.1990 und
18.04.1991 sei nicht zulÃ¤ssig, da bereits zwei Jahre seit Bekanntgabe der
Verwaltungsakte vergangen seien. Deshalb werde die rechtswidrig festgestellte
Behinderung auch weiterhin in den Bescheid aufgenommen. Es handele sich
inhaltlich um eine diagnostische Klarstellung.

Den Widerspruch der KlÃ¤gerin gegen den Bescheid vom 06.02.1992 wies der
Beklagte mit Bescheid vom 21.08.1992 zurÃ¼ck.

Im anschlieÃ�enden Klageverfahren vor dem Sozialgericht (SG) WÃ¼rzburg hat die
KlÃ¤gerin die Feststellung eines GdB von 100 und die Zuerkennung der
Merkzeichen aG und B begehrt. Der vom SG gehÃ¶rte Arzt fÃ¼r Neurologie und
Psychiatrie Dr â�¦ (Gutachten vom 30.03.1993/21.07.1993) hat die abnorme
PersÃ¶nlichkeitsentwicklung der KlÃ¤gerin â�� wie der Beklagte â�� mit einem
Einzel-GdB von 50 eingeschÃ¤tzt. Die gesundheitlichen Voraussetzungen fÃ¼r das
Merkzeichen G hat er bejaht, das Vorliegen weiterer Merkzeichen aber verneint. Der
ebenfalls gehÃ¶rte Prof. Dr â�¦ (internistisches Gutachten vom 19.10.1994) hat
unter anderem ein polytopes Tendomyopathiesyndrom festgestellt und dieses â��
wie auch den Gesamt-GdB auf seinem Fachgebiet â�� mit einem (Einzel)-GdB von
20 bewertet. Merkzeichen hat er nicht bejaht.

Ein Vergleichsangebot des Beklagten vom 08.02.1995, mit dem er sich bereit
erklÃ¤rte, unter Anerkennung eines Tendomyopathiesyndroms (mit einem Einzel-
GdB von 20) einen Gesamt-GdB von 60 und die gesundheitlichen Voraussetzungen
fÃ¼r das Merkzeichen G festzustellen, hat die KlÃ¤gerin nicht angenommen. Sie hat
eine "wissenschaftliche und klinische Bewertung" ihres Krankheitszustandes durch
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den Leiter der Schmerzambulanz am Institut fÃ¼r AnÃ¤sthesiologie, Prof.Dr â�¦,
vom 06.07.1995 vorgelegt, wonach sie an einer progredienten Verlaufsform eines
Fibromyalgiesyndroms (FS) leide. Die vom SG anschlieÃ�end gehÃ¶rte Internistin Dr
â�¦ hat ebenfalls das Vorliegen eines FS bejaht und den Einzel-GdB hierfÃ¼r sowie
den Gesamt-GdB mit 80 eingeschÃ¤tzt (Gutachten vom 19.07.1995). Die
gesundheitlichen Voraussetzungen fÃ¼r das Merkzeichen aG hat sie ebenfalls
bejaht, da die KlÃ¤gerin auf einen Rollstuhl angewiesen sei.

Die KlÃ¤gerin hat ein Gutachten der Dr â�¦ vom 14.12.1994 zur Feststellung der
PflegebedÃ¼rftigkeit vorgelegt. Darin wird als pflegebegrÃ¼ndende Diagnose eine
"starke Gehbehinderung bei chronischem Schmerzsyndrom bei multipler Sklerose"
angegeben und die KlÃ¤gerin fÃ¼r fÃ¤hig gehalten, sich selbstÃ¤ndig mit dem
Rollstuhl vorwÃ¤rts zu bewegen.

Das SG hat den Beklagten â�� seinem Vergleichsangebot vom 08.02.1995
entsprechend â�� mit Urteil vom 03.04.1996 verurteilt, unter AbÃ¤nderung der
Bescheide vom 06.02.1992 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom
21.08.1992 bei der KlÃ¤gerin Behinderungen mit einem Gesamt-GdB von 60 ab
Februar 1994 festzustellen und das Merkzeichen G in den
Schwerbehindertenausweis einzutragen. Im Ã�brigen hat es die Klage abgewiesen
und sich auf die Gutachten des Dr â�¦ und Prof.Dr â�¦ gestÃ¼tzt. Dem Gutachten
der Dr â�¦ ist es nicht gefolgt. Der Beklagte hat dieses Urteil mit Bescheid vom
15.07.1996 ausgefÃ¼hrt.

Gegen dieses Urteil hat die KlÃ¤gerin Berufung eingelegt und an ihrem
Klagebegehren â�� Feststellung eines GdB von 100 und Zuerkennung der
Merkzeichen B und aG â�� festgehalten.

Der Beklagte hat nach Vorlage eines Arztbriefes der Medizinischen
UniversitÃ¤tsklinik WÃ¼rzburg vom 09.08.1996 im Wege eines â�� von der
KlÃ¤gerin nicht angenommenen â�� Vergleichs mit Schreiben vom 29.01.1997
angeboten, als weitere Behinderung einen Nierenschaden (Einzel-GdB 30)
anzuerkennen und den Gesamt-GdB mit 70 zu bewerten. Der Senat hat von dem
Leitenden Arzt der Klinik fÃ¼r Psychiatrie am Klinikum NÃ¼rnberg Dr.Dr â�¦ ein
Gutachten vom 06.10.1998 eingeholt. Dieser hat fÃ¼r die somatischen StÃ¶rungen
einen GdB von 60 vorgeschlagen und den Gesamt-GdB mit 70 eingeschÃ¤tzt. FÃ¼r
auÃ�ergewÃ¶hnlich gehbehindert hat er die KlÃ¤gerin nicht gehalten.

Die KlÃ¤gerin beantragt, das Urteil des SG WÃ¼rzburg vom 03.04.1996 und den
Bescheid vom 06.02.1992 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom
21.08.1992 aufzuheben und den Beklagten zu verurteilen, fÃ¼r ihre Behinderungen
ab 07.02. 1991 einen GdB von 100 festzustellen und die Merkzeichen B und aG
zuzuerkennen.

Der Beklagte beantragt, die Berufung der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des SG
WÃ¼rzburg vom 03.04.1996 zurÃ¼ckzuweisen.

ErgÃ¤nzend zum Sachverhalt wird auf die Schwerbehindertenakte des Beklagten
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und die Gerichtsakten der ersten und zweiten Instanz Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die form- und fristgerecht (Â§Â§ 143, 151 Sozialgerichtsgesetz ) eingelegte
Berufung ist begrÃ¼ndet.

Der Bescheid vom 06.02.1992 in der Fassung des Widerspruchsbescheides vom
21.08.1992 ist rechtswidrig und daher â�� ebenso wie das Urteil des SG vom
03.04.1996 â�� aufzuheben. Der Gesamt-GdB der KlÃ¤gerin ist im Wege der
Neufeststellung ab Antragstellung (07.02.1991) mit 100 festzustellen. Die
Merkzeichen B und aG stehen der KlÃ¤gerin zu.

Die Voraussetzungen fÃ¼r den Erlass des Feststellungsbescheides vom 06.02.1992
gemÃ¤Ã� Â§ 48 Abs.3 SGB X liegen nicht vor. Nach dieser Vorschrift darf die neu
festzustellende Leistung nicht Ã¼ber den Betrag hinausgehen, wie er sich der
HÃ¶he nach ohne BerÃ¼cksichtigung der Bestandskraft ergibt, wenn ein
rechtswidriger begÃ¼nstigender Verwaltungsakt nach Â§ 45 SGB X nicht
zurÃ¼ckgenommen werden kann und eine Ã�nderung nach Â§ 48 Abs 1 oder 2 SGB
X zugunsten des Betroffenen eingetreten ist (Â§ 48 Abs 3 Satz 1 SGB X). Zwar ist Â§
48 Abs 3 auch im Schwerbehindertenrecht bei der Aufhebung und Neufeststellung
der MdE oder des GdB anwendbar, und zwar auch in den FÃ¤llen, in denen hinter
der MdE keine Geldleistung steht (Schroeder-Printzen/Wiesner, SGB X, 3. Auflage,
Â§ 48 Rdnr 26 unter Verweisung auf BSG SozR 1300 Â§ 48 Nr.29). Denn durch den
Rechtsgrundsatz des Â§ 48 Abs 3 SGB X ist die Verwaltung auch im Recht der
Schwerbehinderten ermÃ¤chtigt worden, bestandskrÃ¤ftige Feststellungen Ã¼ber
Behinderungen und Ã¼ber ihre Auswirkungen mit der wirklichen Sachlage in
Einklang zu bringen (BSG aaO). Die Feststellung der Behinderung "rheumatische
Erkrankung" in den Bescheiden vom 15.12.1982, 07.05.1987, 02.08.1990 und
18.04.1991 stellt aber keine Regelung durch Verwaltungsakt dar, die durch Â§ 48
Abs 3 SGB X zu korrigieren ist. Die Versorgungsverwaltung hat nÃ¤mlich im
VerfÃ¼gungsteil eines Feststellungsbescheides nicht dergestalt Ã¼ber das
"Vorliegen einer Behinderung" gemÃ¤Ã� Â§ 4 Abs 1 Satz 1 SchwbG zu entscheiden,
dass sie einzelne Krankheiten oder Syndrome feststellt. Sie hat vielmehr lediglich im
BegrÃ¼ndungsteil eines Verwaltungsaktes Ã¼ber die HÃ¶he des GdB darzulegen,
welche tatsÃ¤chlichen UmstÃ¤nde sie insoweit festgestellt und ihrer Entscheidung
zugrunde gelegt hat (so BSG SozR 3-3870 Â§ 4 Nr 24). Festzustellen ist nicht, wie
ein Antragsteller behindert ist, sondern lediglich, dass eine (unbenannte)
Behinderung als denknotwendige Voraussetzung fÃ¼r die Feststellung ihres Grades
besteht (aaO). Die isolierte Feststellung der Rechtswidrigkeit einer einzelnen
GesundheitsstÃ¶rung bei gleichbleibendem Gesamt-GdB kann nicht im Wege des Â§
48 Abs 3 SGB X erfolgen. Eine solche isolierte Feststellung hat der Beklagte aber
hier getroffen, indem er im Feststellungsbescheid vom 06.02.1992 â�� wie er selbst
ausfÃ¼hrt â�� eine diagnostische Klarstellung vorgenommen und den GdB
weiterhin mit 50 bewertet hat.

Die Behinderungen der KlÃ¤gerin sind ab Antragstellung (07.02. 1991) mit einem
GdB von 100 im Wege der Neufeststellung gemÃ¤Ã� Â§ 48 SGB X zu bewerten.
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Danach ist, soweit in den tatsÃ¤chlichen oder rechtlichen VerhÃ¤ltnissen, die beim
Erlass eines Feststellungsbescheides nach dem Schwerbehindertengesetz
vorgelegen haben, eine wesentliche Ã�nderung eintritt, der Bescheid aufzuheben
und eine Neufestellung zu treffen. Voraussetzung fÃ¼r die Feststellung, ob eine
Ã�nderung des GdB vorliegt, ist ein Vergleich zwischen den gesundheitlichen
VerhÃ¤ltnissen im Zeitpunkt des Erlasses der bindend gewordenen letzten
bescheidmÃ¤Ã�igen Feststellung des GdB und dem Zustand im Zeitpunkt der
Neufeststellung. Vergleichsbescheid ist demnach der Bescheid vom 07.05.1987.

In den VerhÃ¤ltnissen, die fÃ¼r die Feststellung der Behinderungen mit einem GdB
von 50 im Bescheid vom 07.05.1987 maÃ�geblich gewesen sind, ist eine
wesentliche Verschlimmerung eingetreten. Dies ergibt sich zur Ã�berzeugung des
Senats aus der "wissenschaftlichen und klinischen Bewertung des
Krankheitszustandes der KlÃ¤gerin" durch Prof â�¦ vom 06.07.1995 sowie aus der
EinschÃ¤tzung des FS durch die vom SG gehÃ¶rte Internistin Dr â�¦ sowie den z u s
Ã¤ t z l i c h vorliegenden Behinderungen der KlÃ¤gerin auf psychiatrischem Gebiet,
wie sie der vom Senat gehÃ¶rte SachverstÃ¤ndige Dr.Dr â�¦ festgestellt hat.

Die KlÃ¤gerin leidet an einer progredienten Verlaufsform eines FS (=
Tendomyopathie). Diese Erkrankung hat Prof.Dr â�¦ im Rahmen der seit 1986
stattfindenden Betreuung der KlÃ¤gerin durch die Schmerzambulanz am Institut
fÃ¼r AnÃ¤sthesiologie der UniversitÃ¤t WÃ¼rzburg festgestellt. Der vom SG
gehÃ¶rte Prof. Dr â�¦ hat ebenfalls ein FS diagnostiziert und auch der Beklagte geht
nunmehr vom Vorliegen einer solchen Erkrankung aus, wie die Feststellung der
Behinderung unter Ziffer 2 (Tendomyopathiesyndrom) im AusfÃ¼hrungsbescheid
vom 15.07.1996 zeigt.

Das bei der KlÃ¤gerin vorliegende FS ist mit einem GdB von wenigstens 80 zu
bewerten. Bei der Beurteilung nicht entzÃ¼ndlicher Krankheiten der Weichteile
(lokalisierte oder generalisierte Formen), wie dem FS, kommt es fÃ¼r die
EinschÃ¤tzung des GdB auf Art und AusmaÃ� der jeweiligen Organbeteiligung sowie
auf die Auswirkungen auf den Allgemeinzustand an (so Anhaltspunkte fÃ¼r die
Ã¤rztliche GutachtertÃ¤tigkeit im sozialen EntschÃ¤digungsrecht und nach dem
Schwerbehindertengesetz, AHP, 1996 Rdnr 26.18 S 136). Zum Vergleich sind
entzÃ¼ndlich-rheumatische Krankheiten der Gelenke und/oder der WirbelsÃ¤ule
heranzuziehen. Solche Erkrankungen mit schweren Auswirkungen (irreversible
FunktionseinbuÃ�en, hochgradige Progredienz) sind mit einem GdB von 80 bis 100
einzustufen (aaO). Die Bewertung des Krankheitszustandes durch Prof.Dr.G â�¦ legt
der Senat im Wege des Urkundenbeweises seiner Entscheidung zugrunde. Die
AusfÃ¼hrungen des Prof.Dr â�¦ wertet der Senat als Privatgutachten. Dieses
genÃ¼gt im Wege der freien BeweiswÃ¼rdigung als Entscheidungsgrundlage (vgl
Meyer-Ladewig, SGG, 6. Auflage, Â§ 128 Rdnr 8). Nach den dortigen Feststellungen
leidet die KlÃ¤gerin an einem FS in schwerster AusprÃ¤gung. Eine im Sinne eines
Rentenbegehrens vorgetÃ¤uschte oder eingebildete Krankheit ist mit Sicherheit
auszuschlieÃ�en. Die KlÃ¤gerin bietet eine FÃ¼lle grober pathologischer Befunde
mit eindeutig objektivem Charakter: beidseitige Ileosacralgelenksarthritis,
Funktionsverlust der Speichel- und TrÃ¤nendrÃ¼sen, progrediente Hirnatrophie
(Erweiterung der inneren und Ã¤uÃ�eren LiquorrÃ¤ume), periventrikulÃ¤re
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gadoliniumspeichernde Herde, auf den Liquor beschrÃ¤nkte oligoclonale IgG-
Synthese, erhÃ¶htes Liquor-IgG, Nachweis von antineuralen AutoantikÃ¶rpern
gegen spinales und peripheres Myelin. AuÃ�erdem ist im Serum seit 1986 eine
zunehmende immunpathologische AktivitÃ¤t belegt. Das Blutbild ist ebenfalls so
verÃ¤ndert, dass auf eine chronisch-infektiÃ¶se Ursache der Erkrankung
geschlossen werden kann.

Bei verstÃ¤ndiger WÃ¼rdigung dieser Befunde ist die EinschÃ¤tzung des FS durch
die Internistin Dr â�¦ mit einem GdB von 80 vom Senat nachvollziehbar. Der fÃ¼r
das FS von Prof.Dr â�¦ und vom Beklagten angenommene GdB von 20 wird der
Schwere des Krankheitsbildes auch nicht annÃ¤hernd gerecht.

Die KlÃ¤gerin leidet z u s Ã¤ t z l i c h an einer abnormen
PersÃ¶nlichkeitsentwicklung. Dies hat der SachverstÃ¤ndige Prof. Dr â�¦ zutreffend
erkannt. Auch der Beklagte hat im AusfÃ¼hrungsbescheid vom 15.07.1996 als
Behinderungen "funktionelle StÃ¶rungen bei abnormer PersÃ¶nlichkeitsentwicklung
mit depressiven ZÃ¼gen" und ein "Tendomyopathie-Syndrom" angenommen. Beide
Behinderungen hat der Beklagte auch in seinen Vergleichsangeboten vom
08.02.1995 und 29.01.1997 aufgefÃ¼hrt. Der vom Senat gehÃ¶rte Dr.Dr â�¦ hat bei
der KlÃ¤gerin eine SomatisierungsstÃ¶rung festgestellt und diese mit einem Einzel-
GdB von 60 bewertet. Nach den Feststellungen des Prof.Dr â�¦ kann das FS nicht
psychosomatisch oder psychisch gedeutet werden. Das FS wird vielmehr im
internationalen Schrifttum als eine eigenstÃ¤ndige "neuro-endokrino-
immunologische Systemerkrankung" beschrieben. SchlieÃ�lich liegt bei der
KlÃ¤gerin als weitere Behinderung noch ein Nierenschaden mit einem Einzel-GdB
von 30 vor.

Der Gesamt-GdB betrÃ¤gt 100. Die Entscheidung der Frage, welchen (Gesamt)GdB
die FunktionseinschrÃ¤nkungen der KlÃ¤gerin bedingen, ist eine rechtliche
Wertung, die das Gericht gemÃ¤Ã� Â§ 128 Abs 1 Satz 1 SGG nach seiner freien, aus
dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnenen Ã�berzeugung trifft. Die
Ã¤rztlichen Feststellungen und die AHP dienen dabei als Entscheidungsgrundlagen.
Bei der Bewertung der Gesamt-Behinderung ist ein Vergleich mit sonstigen
Einzelbehinderungen anzustellen, deren Einzel-GdB dem zu bildenden Gesamt-GdB
entspricht (BSG SozR 3-3870 Â§ 4 Nr 9). Dabei sind die Einzel-GdB-Werte als
Bewertungsfaktoren fÃ¼r die EinschÃ¤tzung des Gesamt-GdB heranzuziehen (BSG
aaO Â§ 3 Nr 7). Bei der Beurteilung des Gesamt-GdB ist von der
FunktionsbeeintrÃ¤chtigung auszugehen, die den hÃ¶chsten Einzel-GdB bedingt,
und dann im Hinblick auf alle weiteren FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen zu prÃ¼fen,
ob und inwieweit hierdurch das AusmaÃ� der Behinderung grÃ¶Ã�er wird, ob also
wegen der weiteren FunktionsbeeintrÃ¤chtigung dem ersten GdB 10 oder 20 oder
mehr Punkte hinzuzufÃ¼gen sind, um der Behinderung gerecht zu werden (AHP S
34). ZusÃ¤tzliche leichte GesundheitsstÃ¶rungen, die nur einen GdB von 10
bedingen, fÃ¼hren nicht zu einer Zunahme des AusmaÃ�es der
GesamtbeeintrÃ¤chtigung, die bei der Gesamtbeurteilung berÃ¼cksichtigt werden
kÃ¶nnte, auch dann nicht, wenn mehrere derartige leichte GesundheitsstÃ¶rungen
nebeneinander bestehen (aaO S 35).
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Die bei der KlÃ¤gerin bestehenden Behinderungen "chronische Otitis media, Ulcus
duodeni und ventriculi, FunktionseinschrÃ¤nkung der Schultergelenke" und
"WirbelsÃ¤ulensyndrom" sind jeweils lediglich mit einem Einzel-GdB von 10
bewertet und kÃ¶nnen daher bei der Gesamtbeurteilung nicht berÃ¼cksichtigt
werden. Die durch das FS bedingte FunktionsbeeintrÃ¤chtigung ist nach den
Feststellungen der SachverstÃ¤ndigen Dr â�¦ mit einem GdB von 80 zu bewerten.
Durch die "funktionellen StÃ¶rungen bei abnormer PersÃ¶nlichkeitsentwicklung"
wird das AusmaÃ� der Behinderung insgesamt grÃ¶Ã�er. Der SachverstÃ¤ndige
Dr.Dr â�¦ bezeichnet dieses vom Beklagten mit einem Einzel-GdB von 50 bewertete
Leiden als (psycho)somatische StÃ¶rung und nimmt hierfÃ¼r einen Einzel-GdB von
60 an. Auch wenn man annehmen wollte, dass die durch das FS und die abnorme
PersÃ¶nlichkeitsentwicklung bedingten FunktionsstÃ¶rungen sich teilweise
Ã¼berschneiden, ist im Hinblick auf die HÃ¶he des Einzel-GdB von 50 bzw 60 fÃ¼r
das psychogene Leiden ein Gesamt-GdB von 100 gerechtfertigt. Der Senat
berÃ¼cksichtigt hierbei, dass die AHP fÃ¼r eine schwere Form des FS â�� wie es
bei der KlÃ¤gerin vorliegt â�� einen GdB-Rahmen von 80 bis 100 einrÃ¤umen. Das
FS Ã¤uÃ�ert sich bei der KlÃ¤gerin insbesondere durch die Schmerzen in der
gesamten Muskulatur und in der linken GesichtshÃ¤lfte. Durch den psychogenen
Beschwerdekomplex ist es zusÃ¤tzlich zu einer massiven EinschrÃ¤nkung der
Erlebnis- und GestaltungsfÃ¤higkeit, bis hin zur Immobilisation gekommen. Das
AusmaÃ� der durch das FS ausgelÃ¶sten Beschwerden wird durch die abnorme
PersÃ¶nlichkeitsentwicklung der KlÃ¤gerin zumindest teilweise verstÃ¤rkt. Dabei ist
nach den Feststellungen des vom SG gehÃ¶rten Dr â�¦ die KlÃ¤gerin auch nicht in
der Lage, die psychogenen StÃ¶rungen durch eigene zumutbare
Willensanspannung zu Ã¼berwinden.

Die Verschlimmerung besteht seit Antragstellung (07.02.1991). Das SG hat ohne
jegliche BegrÃ¼ndung den Eintritt der Verschlimmerung auf den Zeitpunkt der
Untersuchung durch Prof.Dr â�¦ im Februar 1994 gelegt. Die KlÃ¤gerin wird aber
bereits seit 1986 durch die Schmerzambulanz der UniversitÃ¤tsklinik betreut. Auch
der SachverstÃ¤ndige Prof.Dr â�¦ spricht in seinem Gutachten vom 19.10.1994 von
einem mindestens zehnjÃ¤hrigen Verlauf des FS. Prof.Dr â�¦ hat die "sichere"
klinische Diagnose eines FS in schwerster AusprÃ¤gung mit j a h r â�� z e h n t e l a
n g e r unbeeinflussbarer Progression gestellt. Nach dem Bericht des Hausarztes Dr
â�¦ vom 20.02.1991 benutzt die KlÃ¤gerin den Rollstuhl seit MÃ¤rz 1991. Es ist
daher fÃ¼r den Senat nicht nachvollziehbar, weshalb das SG eine Verschlimmerung
und damit das Vorliegen des FS ab Februar 1994 angenommen hat. Die abnorme
PersÃ¶nlichkeitsentwicklung hat der SachverstÃ¤ndige Dr â�¦ bereits ab 07.05.1987
mit einem Einzel-GdB von 50 bewertet.

Der KlÃ¤gerin stehen als Rollstuhlfahrerin auch die Merkzeichen B und aG zu. Als
Schwerbehinderte mit auÃ�ergewÃ¶hnlicher Gehbehinderung sind solche Personen
anzusehen, die sich wegen der Schwere ihres Leidens dauernd nur mit fremder Hilfe
oder nur mit groÃ�er Anstrengung auÃ�erhalb ihres Kraftfahrzeuges bewegen
kÃ¶nnen (Â§ 6 Abs 1 Nr 14 StraÃ�enverkehrsgesetz; AHP Rdnr 31 Abs 2). Dabei
genÃ¼gt nicht, dass ein Rollstuhl lediglich verordnet wurde, der Betroffene muss
vielmehr stÃ¤ndig auf den Rollstuhl angewiesen sein, weil er sich sonst nur mit
fremder Hilfe oder nur mit groÃ�er Anstrengung fortbewegen kann. Die KlÃ¤gerin
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erfÃ¼llt diese Voraussetzung. Ihr GehvermÃ¶gen ist auf das Schwerste
eingeschrÃ¤nkt. Nach den Feststellungen des Prof.Dr â�¦ leidet die KlÃ¤gerin an
einer spinalen Ataxie. Beim Versuch zu stehen, tritt ein Haltetremor der
Beinmuskulatur auf, und es sind lediglich mit UnterstÃ¼tzung einige ataktische
Schrittversuche mÃ¶glich. Auch wenn man die GangstÃ¶rung der KlÃ¤gerin fÃ¼r
psychogen bedingt halten wollte, steht ihr das Merkzeichen aG dennoch zu, da sie
nach der neurologisch/psychiatrischen Beurteilung des Dr â�¦ offensichtlich nicht in
der Lage ist, diesen Zustand durch eigene zumutbare Willensanspannung zu
Ã¼berwinden.

Der KlÃ¤gerin steht auch das Merkzeichen B zu. Sie benÃ¶tigt im Hinblick auf die
bei ihr in der gesamten Muskulatur auftretende Schmerzsymptomatik stÃ¤ndige
Begleitung bei der Benutzung von Ã¶ffentlichen Verkehrsmitteln zur Vermeidung
von Gefahren fÃ¼r sich oder andere (vgl Â§ 60 Abs 2 SchwbG).

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§Â§ 183, 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision im Sinne des Â§ 160 Abs 2 Nrn 1 und 2
SGG sind nicht ersichtlich.

Erstellt am: 15.03.2004

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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